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Am 20. Juli 1819 zog abends ein schweres Gewit-
ter über Biberach hinweg. Der Blitz schlug in das Ehin-
ger Tor ein und tötete einen der dort inhaftierten Räu-
ber: Franz Xaver Hohenleiter, genannt der Schwarze 
Veri. Folglich trug der Pfarrer diesen außergewöhn-
lichen Todesfall in das Sterberegister ein. Statt der 
sonst kurzen tabellarischen Angaben wurden die 
Todesumstände und die Beisetzung hier ausführlicher 
festgehalten.

Pfarreien zeichnen alle kirchlichen Amtshandlun-
gen wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen in chro-
nologisch geführten Kirchenbüchern auf. Ihre Einfüh-
rung geht auf evangelischer Seite auf die württember-
gische Kirchenordnung von 1559 und auf katholischer 
Seite auf das Konzil von Trient mit dem Dekret Tamet-
si von 1563 zurück. Darin werden die Anlage von 
Tauf- und Traubüchern und deren dauernde Aufbe-
wahrung vorgeschrieben. Jedoch dauerte es bis zur 
flächendeckenden Durchsetzung von Kirchenbüchern 
zumeist bis in das 17. Jahrhundert. Während in den 

katholischen Büchern die Einträge zunächst in Latein 
erfolgten, wurden die evangelischen Bücher im Sinne 
der Reformation in deutscher Sprache geführt. 

Auch die weltliche Herrschaft hatte staatliches Inte-
resse an den Registern, um beispielsweise die Wehr-
pflichtigen feststellen zu können. So erließ König Fried-
rich I. von Württemberg ein Generalreskript, das die 
Anlegung von Familienregistern ab dem Jahr 1808 
vorschrieb. Diese hatten ihre Vorläufer bereits in den 
kirchlichen Seelenregistern. Künftig hatte der Pfarrer 
die Kirchenbücher zudem nach einem vorgefertigten 
Formular anzulegen. Die Kirchenbücher stellten in 
Württemberg bis 1876 die einzige öffentlich-rechtliche 
Personenstandserfassung dar. Mit dem Personenstands-
gesetz wurden ab dem 1. Januar 1876 im gesamten 
Deutschen Reich die vom Staat bestellten Standesbe-
amten mit der Beurkundung der Geburten, Heiraten 
und Sterbefälle in den dazu bestimmten Registern 
beauftragt. Seit der Reform des Personenstandsgesetzes 

Kirchenbücher als Quelle für die Familien-  
und Heimatforschung

Eintrag des Schwarzen Veri im Sterberegister der katholischen Pfarrei Biberach, der am 20. Juli 1819 im Gefängnis im Ehinger Tor 
vom „Blitz getroffen und auf der Stelle getötet“ wurde.1
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schen Kirchenbücher für den Zeitraum 1808 bis 1876 
befinden sich im Staatsarchiv Ludwigsburg (Bestand F 
901) und können online eingesehen werden.

Die älteren Standesamtsregister werden nach Ablauf 
der Fortführungsfristen an die Stadt-, Gemeinde- und 
Kreisarchive abgegeben und sind dort ebenfalls nutzbar. 
Zusammen mit den Kirchenbüchern stellen sie für die 
genealogische Forschung die wichtigste Quelle dar, 
geben aber auch für die Heimat- und Sozialgeschichte 
oder die Medizingeschichte wichtige Auskünfte.

Anmerkungen

1 „Franc. Xaver Hochenleiter, Criminal-Inquisit. Ein Anführer 
einer starken Diebesbande unter dem Namen vulgo [lat. 
für allgemein genannt] der schwarz Veri. Laut oberamt-
lich angegebenen Daten eines Hirten Sohn gebürtig von 
Rummeltsried Königl. Bairschem Landgericht Zußmarshau-
sen. Ward in dem zweyten Stockwerk der Gefängnisse auf 
dem Ehinger Tor abends 9 ¾ Uhr den 20. July von dem Blitz 
getroffen und auf der Stelle getötet. Biberach. Die Leiche 
wurde nachmittags 2 Uhr ohne Klag und Gesang im Bey-
seyn des Geistlichen und Messners den 21. Juli im Garten 
Ecke beygesetzt.“

 (Vorlage: Kreisarchiv Biberach, Dep. Kath. Pfarrarchiv St. 
Martin, Biberach, Bd. 31)

2 Dunker, Max: Verzeichnis der württembergischen Kir-
chenbücher, Stuttgart 1938, V-XXVI; Dehlinger , Alfred: 
Württembergisches Staatswesen, Stuttgart 1951, S. 580 f; 
Buntz, Andreas: Kirchenregister, in: Südwestdeutsche Archi-
valienkunde, URL: https://www.leo-bw.de/themenmodul/
sudwestdeutsche-archivalienkunde/archivaliengattungen/
register/kirchenregister, Stand: 2.3.2018

werden die bisherigen Personenstandsbücher ab dem 
Jahr 2009 elektronisch geführt.2 

Das älteste Kirchenbuch des Landkreises stammt aus 
der evangelischen Pfarrei Biberach und beinhaltet die 
Taufen ab dem Jahr 1568. Vermerkt wurden die Namen 
der Eltern, des Täuflings und der Taufpaten mit ihrem 
Herkunftsort. Beim ältesten katholischen Register han-
delt es sich um ein Mischbuch aus der Pfarrei Metten-
berg von 1587, in dem in verschiedenen Abschnitten 
sowohl die Taufen als auch Trauungen und Begräbnisse 
eingetragen sind. Die Einträge vermerken im Taufbuch 
in den Anfangsjahren nur den Täufling mit dessen Vater 
und den Taufpaten, der Name der Mutter jedoch fehlt. 
Dieser wurde erst 20 Jahre später ebenfalls eingetragen. 
Das Totenbuch enthält lediglich den Namen und Her-
kunftsort des Verstorbenen, aber keine Angaben zu 
Alter oder Todesursache, wie dies später üblich ist. 

Für das Gebiet des Landkreises Biberach liegen die 
Kirchenbücher beider Konfessionen von ihren Anfängen 
bis zur Einführung der Standesamtsregister in Form von 
Mikrofiches und Mikrofilmen im Kreisarchiv vor. Die 
Originale in den kirchlichen Archiven, die unter Schrift-
denkmalschutz stehen, können so vor Schäden durch 
die Benutzung bewahrt werden. Im Kirchenbuchportal 
„Archion“ haben die evangelischen Landeskirchen die 
Kirchenbücher online gestellt. Dort sind die evangeli-
schen Kirchenbücher aus dem Landkreis Biberach mit 
Laufzeiten teilweise bis weit in das 20. Jahrhundert 
gegen Gebühr aufrufbar. Zweitschriften der katholi-


